
  1 von 3 

www.ris.bka.gv.at 

LANDESGESETZBLATT 
FÜR OBERÖSTERREICH 

Jahrgang 2018 Ausgegeben am 31. Jänner 2018 www.ris.bka.gv.at 

Nr. 5  Landesgesetz: Landesgesetz, mit dem die Oö. Landtagsgeschäftsordnung 2009 und das 

Oö. Landesrechnungshofgesetz 2013 geändert werden (XXVIII. Gesetz-

gebungsperiode: Initiativantrag Beilage Nr. 75/2016 und 76/2016, 

Ausschussbericht Beilage Nr. 630/2018, 23. Landtagssitzung) 

 
 

Landesgesetz, 

mit dem die Oö. Landtagsgeschäftsordnung 2009 und 
das Oö. Landesrechnungshofgesetz 2013 geändert werden 

Der Oö. Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Oö. Landtagsgeschäftsordnung 2009 (Oö. LGO 2009), LGBl. Nr. 70/2009, in der Fassung des 
Landesgesetzes LGBl. Nr. 90/2013, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 2 Abs. 2 wird das Wort „Beobachtung“ durch das Wort „Beachtung“ ersetzt. 

2. Im § 5 Abs. 2 Z 1 wird vor dem Wort „und“ ein Beistrich und die Wortfolge „sofern nicht die 
Präsidialkonferenz im Einzelfall durch einstimmigen Beschluss die Zuständigkeit eines anderen 
Ausschusses festlegt“ eingefügt. 

3. Im § 6 Abs. 2 entfällt der letzte Satz. 

4. Dem § 6 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Bürgerinnen- und Bürger-Initiativen sowie die an den Landtag unmittelbar gelangenden 
Berichte des Rechnungshofs, des Landesrechnungshofs und der Volksanwaltschaft, die im Landtag in der 
vorangegangenen Gesetzgebungsperiode eingebracht und nicht erledigt wurden, sind Gegenstände der 
Vorberatung der Ausschüsse des nächst gewählten Landtags und sind von der Ersten Präsidentin bzw. 
dem Ersten Präsidenten im kurzen Weg an den zuständigen Ausschuss zu leiten.“ 

5. Im § 24 Abs. 4 erster Satz wird die Wortfolge „Einsprüche der Bundesregierung gegen 
Gesetzesbeschlüsse sowie sonstige Mitteilungen der Bundesregierung im Zuge eines Verfahrens gemäß 
Art. 98 des Bundes-Verfassungsgesetzes“ durch die Wortfolge „Mitteilungen gemäß § 47 Abs. 3“ ersetzt. 

6. Im § 24 Abs. 4 zweiter Satz wird die Wortfolge „der dazu einen Antrag gemäß § 22 Abs. 2 Z 3 zu 
stellen hat“ durch die Wortfolge „der dazu einen Antrag gemäß § 22 Abs. 2 Z 3 stellen kann“ ersetzt. 

7. Im § 38 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3a eingefügt: 

„(3a) Bei der Behandlung eines Ausschussberichts zu einem Bericht des Landesrechnungshofs kann 
die Direktorin bzw. der Direktor des Landesrechnungshofs nach der Berichterstattung eine Erläuterung 
zum Prüfungsergebnis geben und sich in der Wechselrede darüber hinaus ein weiteres Mal in die 
Rednerinnen- und Rednerliste eintragen lassen. Ihre bzw. seine Redezeit ist mit fünf Minuten je 
Wortmeldung beschränkt.“ 

8. Die Abs. 1 bis 3 des § 47 werden durch folgende Abs. 1 bis 4 ersetzt: 

„(1) Jeder Gesetzesbeschluss des Landtags ist unverzüglich von der Ersten Präsidentin bzw. dem 
Ersten Präsidenten dem Landeshauptmann zur weiteren verfassungsrechtlich geregelten Veranlassung 
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(Art. 97 B-VG) zu übermitteln. Der Landeshauptmann hat der Ersten Präsidentin bzw. dem Ersten 
Präsidenten allfällige Mitteilungen der Bundesregierung 

 - gemäß § 9 Abs. 2, 3, 4 und 10 F-VG 1948 - jeweils allenfalls iVm. § 14 F-VG 1948 

 - gemäß Art. 15 Abs. 10 B-VG 

 - gemäß Art. 97 Abs. 2 B-VG 

 - gemäß Art. 116 Abs. 3 B-VG und/oder 

 - gemäß § 8 Abs. 5 lit. d des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, BGBl. Nr. 368/1925, in der 
Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 77/2014, 

unverzüglich zu übermitteln und sie bzw. ihn im Übrigen unverzüglich vom Ablauf der Einspruchsfrist 

 - gemäß § 9 Abs. 2 F-VG 1948 - allenfalls iVm. § 14 F-VG 1948 

 - gemäß § 9 Abs. 10 F-VG 1948 - allenfalls iVm. § 14 F-VG 1948 

 - gemäß Art. 97 Abs. 2 B-VG und/oder 

 - gemäß Art. 116 Abs. 3 B-VG 

in Kenntnis zu setzen. 

(2) Hat die Bundesregierung die Zustimmung zu einem Gesetzesbeschluss 

 - gemäß Art. 15 Abs. 10 B-VG 

 - gemäß Art. 116 Abs. 3 B-VG und/oder 

 - gemäß § 8 Abs. 5 lit. d des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 

verweigert oder wird mitgeteilt, dass der ständige gemeinsame Ausschuss gemäß § 9 Abs. 5 F-VG 1948 
entschieden hat, dass ein Einspruch der Bundesregierung gemäß § 9 Abs. 2 F-VG 1948 (allenfalls iVm. 
§ 14 F-VG 1948) aufrecht bleibt, so hat die Erste Präsidentin bzw. der Erste Präsident diesen Umstand zu 
beurkunden und das Gesetzgebungsverfahren einzustellen. 

(3) Hat die Bundesregierung die Zustimmung zu einem Gesetzesbeschluss 

 - gemäß § 9 Abs. 2 F-VG 1948 (allenfalls iVm. § 14 F-VG 1948) und/oder 

 - gemäß Art. 97 Abs. 2 B-VG 

verweigert, so hat die Erste Präsidentin bzw. der Erste Präsident gemäß § 24 Abs. 4 zu verfahren. 

(4) Hat die Bundesregierung die Zustimmung zu einem Gesetzesbeschluss 

 - gemäß § 9 Abs. 2 F-VG 1948 (allenfalls iVm. § 14 F-VG 1948) 

 - gemäß Art. 15 Abs. 10 B-VG 

 - gemäß Art. 97 Abs. 2 B-VG 

 - gemäß Art. 116 Abs. 3 B-VG und/oder 

 - gemäß § 8 Abs. 5 lit. d des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 

erteilt oder wird mitgeteilt, dass der ständige gemeinsame Ausschuss gemäß § 9 Abs. 5 F-VG 1948 
entschieden hat, dass ein Einspruch der Bundesregierung gemäß § 9 Abs. 2 F-VG 1948 (allenfalls iVm. 
§ 14 F-VG 1948) nicht aufrecht bleibt, hat die Erste Präsidentin bzw. der Erste Präsident den 
Gesetzesbeschluss unverzüglich zu beurkunden und dem Landeshauptmann zur Gegenzeichnung und zur 
Kundmachung im Landesgesetzblatt zu übermitteln.“ 

9. Die bisherigen Abs. 4 bis 6 des § 47 erhalten die Absatzbezeichnungen „(5)“ bis „(7)“. 

10. Im § 47 Abs. 7 (neu) wird das Zitat „Abs. 4 und 5“ durch das Zitat „Abs. 5 und 6“ ersetzt. 

11. Im § 50 Abs. 8 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 

„Die Beiziehung kann auch in Form einer Videokonferenzschaltung erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass 
dadurch die Nichtöffentlichkeit der Sitzung nicht beeinträchtigt wird.“ 

12. § 59 lautet: 

„§ 59 
Beschlussfassungen im Petitionsausschuss 

(1) Der Petitionsausschuss kann insbesondere beschließen, 

 1. von der Verhandlung sogleich Abstand zu nehmen, wenn er die Auffassung vertritt, dass der 
Gegenstand zur weiteren Verhandlung offenkundig ungeeignet ist, 

 2. das nach der Geschäftsverteilung der Landesregierung zuständige Mitglied der Landesregierung 
um Abgabe einer Stellungnahme zum Gegenstand zu ersuchen, 
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 3. den Gegenstand in die bereits laufenden Beratungen anlässlich der Behandlung eines anderen 
Verhandlungsgegenstands einzubeziehen, 

 4. den Gegenstand an das nach der Geschäftsverteilung der Landesregierung zuständige Mitglied 
der Landesregierung im Hinblick auf ein bevorstehendes oder auf Verwaltungsebene bereits 
laufendes Gesetzgebungsverfahren mit dem Ersuchen um Einbeziehung des Anliegens und 
entsprechende Information für die Einschreiterin bzw. den Einschreiter weiterzuleiten oder 

 5. den Gegenstand an einen anderen Ausschuss wegen des sachlichen Zusammenhangs mit 
Verhandlungsgegenständen dieses Ausschusses zuzuweisen. 

(2) Der Petitionsausschuss kann auch beschließen, dass Petitionen, die ihm inhaltlich gleichlautend 
bereits vorliegen, nur noch dann dem Ausschuss zugeleitet werden sollen, wenn der Ausschuss in der 
Angelegenheit noch keine Entscheidung getroffen hat oder seit dieser Entscheidung geänderte 
Rahmenbedingungen vorliegen. 

(3) Wird ein Beschluss nach Abs. 2 gefasst, ist die Einschreiterin bzw. der Einschreiter von der 
Landtagsdirektion im Namen der bzw. des Vorsitzenden des Petitionsausschusses über die bereits erfolgte 
Entscheidung des Petitionsausschusses in der Sache selbst zu informieren. In allen anderen Fällen bedarf 
der Text eines abschließenden inhaltlichen Schreibens an die Einschreiterin bzw. den Einschreiter 
jedenfalls eines Beschlusses des Ausschusses. In der Erledigung ist ausdrücklich anzugeben, ob der 
Beschluss einstimmig oder mehrstimmig gefasst wurde; bei nicht einstimmigen Beschlüssen ist 
anzugeben, welche Fraktion(en) sich dagegen ausgesprochen hat (haben). 

(4) Abs. 3 zweiter Satz gilt auch für alle anderen Ausschüsse, denen eine Petition gemäß Abs. 1 Z 5 
zugewiesen wurde.“ 

13. Im § 61 Abs. 3 wird nach der Wortfolge „bedarf eines Beschlusses des Landtags“ ein Beistrich und 
die Wortfolge „soweit nicht die Bestimmungen der §§ 27 bis 33 und des § 59 anzuwenden sind“ 
eingefügt. 

14. Im § 64 Abs. 2 wird nach dem Zitat „§ 25 Abs. 2 und 11“ ein Beistrich und das Zitat „§ 32 Abs. 1“ 
eingefügt. 

Artikel II 

Das Oö. Landesrechnungshofgesetz 2013 (Oö. LRHG 2013), LGBl. Nr. 62/2013, wird wie folgt 
geändert: 

Dem § 9 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Wenn der Kontrollausschuss dem Landtag über einen Bericht des Landesrechnungshofs Bericht 
erstattet, kommt der Direktorin bzw. dem Direktor des Landesrechnungshofs bei der Behandlung dieses 
Verhandlungsgegenstands im Landtag ein Rederecht nach Maßgabe des § 38 der Oö. LGO 2009 zu.“ 

Artikel III 

Dieses Landesgesetz tritt mit Ablauf des Tages seiner Kundmachung im Landesgesetzblatt für 
Oberösterreich in Kraft. 
 

Der Erste Präsident 
des Oö. Landtags: 

Der Landeshauptmann: 

Viktor Sigl Mag. Stelzer 
 
 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des 

Ausdrucks finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
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